
  
  

  
 
   
 

 

 

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement 

 
 
§ 124         Grenzabstand bei Kleinbauten und Anbauten  
 
Bei Kleinbauten und Anbauten beträgt der minimale Grenzabstand 3 m.  
 
Erläuterungen 
 
 
 

Klein- und Anbauten mit den zulässigen Massen sind in § 112a Absatz 2c und 
d PBG definiert. Die reduzierten Grenzabstände für Kleinbauten und Anbau-
ten von 3 m sind gerechtfertigt. Klein- und Anbauten dürfen nur Nebennutz-
flächen enthalten und damit nicht dem Aufenthalt von Menschen dienen. In 
Übereinstimmung mit den Vorgaben der IVHB besteht für diese Bauten - an-
ders als nach der früheren Regelung, wonach ab äusserstem Gebäudeteil zu 
messen ist (vgl. § 124 Anhang PBG) - keine besondere Messweise zur Ermitt-
lung des Grenzabstands (B 62 vom 25. Januar 2013, S. 49, in: KR 2013, S. 569). 
 
► Der Regierungsrat setzt § 124 gemeindeweise in Kraft (vgl. Anhang PBG). 
 

PBV – 
Urteile  – 
Hinweise – 
Verweise – §§ 112a Absatz 2c (Kleinbauten) und d (Anbauten) sowie 120 PBG (Grenz-

abstand, Messweise) 
 

Skizzen – 7 Grenzabstand bei vor- und rückspringenden Gebäudeteilen und Anbau-
ten (§§ 120 und 124 PBG) 
[https://baurecht.lu.ch/-/media/Baurecht/Dokumente/Skizzen_Baubegriffe_Messwei-
sen.pdf?la=de-CH] 

 
Muster BZR – 
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